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Das Thema ist aus drei Gründen problematisch. 
Erstens enthält der Gesetzesantrag keine unmit­
telbare Verpflichtung zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden. Zweitens existiert er nicht 
mehr. Wie Sie wissen, hat die Mehrheit des Bun­
desrates am 6. November 1987 beschlossen, den 
Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen 
nicht im Deutschen Bundestag einzubringen. Da­
mit ist die Landesinitiative zur Verbesserung des 
Umwelthaftungs- und des Umweltstraf- und 
Ordnungswidrigkeitenrechts zunächst geschei­
tert. Die darin vorgesehene Kostenerstattung für 
die Beseitigung von Umweltschäden geht — das 
ist das dritte Problem — auf ein hessisches Vor­
bild zurück. Dessen Verfasser müßte eigentlich 
hier stehen und könnte Ihnen dazu möglicherwei­
se mehr sagen als ich es kann. Erwarten Sie des­
halb bitte keine tiefschürfenden juristischen 
Überlegungen. Ich kann Ihnen im wesentlichen 
nur einen kleinen Einblick in die Geschichte des 
Gesetzentwurfs und der hier interessierenden 
Vorschrift geben. Damit werde ich sicher man­
chen enttäuschen, anderen aber hoffe ich, etwas 
über eine Ihnen vielleicht bisher wenig vertraute 
Sicht der Dinge vermitteln zu können. Das um­
weltpolitisch Wünschbare und das rechtlich 
Machbare sind nämlich nur eine Seite, die politi­
schen Realitäten vor und während eines Gesetz­
gebungsverfahrens aber die andere Seite des 
Themas.
Die Frage, von welchen Vorstellungen über die 
Wiedergutmachung ökologischer Schäden der 
nordrhein-westfälische Gesetzesantrag ausging, 
läßt sich nicht ohne weiteres beantworten. Die zu 
erläuternde Regelung muß im Zusammenhang 
mit der Entstehungsgeschichte des Gesetzent­
wurfs und seiner begrenzten Zielsetzung gesehen 
werden. Ich darf daher zunächst berichten, unter 
welchen Umständen der Gesetzesantrag erarbei­
tet wurde, welchen wesentlichen Inhalt und wel­
ches Schicksal er hatte.
Bekanntlich wurde eine breite Öffentlichkeit 
spätestens durch die Umweltkatastrophen des 
Jahres 1986 auf die existentielle Bedeutung einer 
intakten Umwelt und damit eines insgesamt ver­
besserten Umweltrechts nachdrücklich aufmerk­
sam. Deshalb forderten einige Länder, darunter 
Nordrhein-Westfalen, auf einer Sonderkonfe­
renz der Umweltminister am 17. Dezember 1986 
die Bundesregierung auf, im Bereich des Um­
weltschutzes unverzüglich eine verschuldensun­
abhängige Haftung und weitgehende Beweislast­
umkehr einzuführen. Zuvor hatte die Bundesre­
gierung bereits eine interministerielle Arbeits­
gruppe gebildet, die sich insbesondere den aus 
Anlaß der Umweltunfälle ergebenden straf- und 
haftungsrechtlichen Fragen widmen sollte. Aus 
dieser Verfahrensweise und Äußerungen von 
Vertretern der Bundesregierung war zu entneh­
men, daß die Probleme zwar eingehend geprüft 
würden, rasche Gesetzesänderungen aber nicht

erwartet werden könnten. Wohl vor diesem Hin­
tergrund ist ein Beschluß des nordrhein-westfäli­
schen Umweltkabinetts vom 10. Februar 1987 zu 
sehen. Darin wurde der Justizminister gebeten, 
in einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter 
Beteiligung anderer Ressorts das Haftungsrecht 
sowie das Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht 
unter Umweltschutzgesichtspunkten zu überprü­
fen und alsbald Vorschläge für eine Initiative im 
Bundesrat vorzulegen.
Die erste Sitzung dieser interministeriellen Ar­
beitsgruppe „Haftung für Umweltschäden“ fand 
am 19. Februar 1987 statt. Dabei führten eine 
Auflistung der Problemfelder sowie der rege­
lungsbedürftig und regelungsfähig erscheinenden 
Teilbereiche einerseits und die vorgegebene als­
baldige Bundesratsinitiative andererseits zu der 
Erkenntnis, daß nur eine Entschließung oder ein 
auf einen engen Teilbereich beschränkter Ge­
setzentwurf in Betracht kommen könnte. Außer­
dem zeigte sich, daß bei denkbaren Rechtsände­
rungen in verschiedenen Fragen -  z. B. der mut­
maßlichen Belastung für ältere Industrien oder 
die Landwirtschaft — ein Einvernehmen zwi­
schen den beteiligten Ressorts nicht oder jeden­
falls nicht in kurzer Zeit zu erreichen war.
Nun wurde der Arbeitsgruppe aus dem politi­
schen Raum der Wunsch übermittelt, sie möge 
sehr schnell nach ihrer zweiten Sitzung am 10. 
März 1987 eine Bundesratsinitiative ermögli­
chen. Das bedeutete praktisch: Es mußte inner­
halb von 14 Tagen eine Vorlage für die nächste 
Kabinettsitzung erarbeitet werden, damit ein et­
waiger nordrhein-westfälischer Antrag am 3. 
April 1987 eingebracht werden konnte. Der Zeit­
plan wurde eingehalten; der Landesregierung 
konnte ein Gesetzentwurf zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden.
Der Inhalt des Gesetzesantrags ist vor dem Hin­
tergrund des aufgezeigten Termindrucks zu se­
hen. Die begrenzten Arbeitskapazitäten in den 
beteiligten Ressorts — daß die zuständigen Refe­
renten sich auch bei einer politisch vorrangigen 
Initiative nur mit einem Teil ihrer Arbeitskraft 
dem Entwurf widmen konnten, erwähne ich nur 
am Rande — zwangen zu der Entscheidung, sich 
auf eine Gesetzesinitiative für einen relativ über­
schaubaren Bereich zu beschränken. Im Bereich 
des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, auf 
den ich nicht weiter eingehen werde, wurden im 
wesentlichen bereits früher erörterte Vorschläge 
in den Entwurf eingearbeitet und die Höchst­
grenzen der Bußgeldbewehrungen deutlich ange­
hoben. Vor allem aber sah der Entwurf vor, bei 
Luftverunreinigungen eine Gefährdungshaftung 
mit einer partiellen Beweislastumkehr einzufüh­
ren und dieselbe Beweislastumkehr auch in das 
Wasserhaushaltsgesetz einzustellen.
Nachdem die Kabinettvorlage und der Gesetz­
entwurf abgestimmt waren, wurde bekannt, daß 
das Land Hessen beschlossen hatte, den Entwurf
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eines Umweltschädenhaftungsgesetzes dem Bun­
desrat ebenfalls am 3. April 1987 zuzuleiten. Die­
se Bundesratsitzung fand unmittelbar vor der 
hessischen Landtagswahl statt. Wohl mit Rück­
sicht darauf beschloß die nordrhein-westfälische 
Landesregierung, den vom Justizminister vorge­
legten Gesetzentwurf zustimmend zur Kenntnis 
zu nehmen und über die Einbringung im Bundes­
rat später zu entscheiden. Inzwischen sollte der 
Entwurf mit Blick auf den hessischen Gesetzes­
antrag überprüft werden, ob und welche Rege­
lungen unter Abwägung umweltpolitischer und 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte übernommen 
werden könnten.
Als Ergebnis dieser Überprüfung legten der Mi­
nister für Umwelt, Raumordnung und Landwirt­
schaft sowie der Justizminister gemeinsam am 11. 
Mai 1987 den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Verbesserung des Umwelthaftungsrechts und des 
Umweltstraf- und -Ordnungswidrigkeitenrechts 
in der Ihnen bekannten Fassung vor. Die Landes­
regierung billigte den Entwurf und beschloß, ihn 
dem Bundesrat zuzuleiten. Dieser Entwurf ent­
sprach — abgesehen von kleineren redaktionel­
len Änderungen — dem vom März 1987, war die­
sem gegenüber jedoch um zwei rechts- und um­
weltpolitisch bedeutsame Punkte erweitert wor­
den:
•  Es wird einmal ein Auskunfts- und Einsichts­
recht bezüglich solcher bei einer Behörde verfüg­
barer Daten und Unterlagen gewährt, die im Zu­
sammenhang mit einem konkreten Störfall ste­
hen können. Berechtigt sollen sowohl der Ge­
schädigte als auch der auf Schadensersatz in An­
spruch Genommene sein.
•  Neu aufgenommen ist außerdem der Vor­
schlag, für Schädigungen der Natur öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften, auf deren Veranlas­
sung die Umweltschäden ganz oder teilweise be­
seitigt werden, einen Anspruch auf Ersatz der an­
gemessenen Aufwendungen zu gewähren. Dar­
auf komme ich noch zurück.
Im übrigen beschränkt sich der Gesetzentwurf 
auf solche Verbesserungen des geltenden Rechts, 
die kurzfristig in einer fachlich vertretbaren Wei­
se erarbeitet werden konnten. Er versteht sich 
ausdrücklich lediglich als einen ersten Schritt in 
die für richtig gehaltene Richtung, dem weitere 
Schritte folgen müssen. Im Bereich des Umwelt­
haftungsrechts sieht der Entwurf insbesondere 
folgende Verbesserungen vor:
• Für die Betreiber genehmigungsbedürftiger 
Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz­
gesetzes wird eine verschuldensunabhängige Ge­
fährdungshaftung eingeführt. Die betroffenen 
Anlagen (z. B. Kraftwerke, Hochöfen, Chemie­
betriebe) sind besonders umweltgefährdend und 
rechtfertigen daher eine verschärfte Haftung des 
Betreibers. So soll es.z. B> bei Vegetationsschä­
den eines Landwirtes durch Talliumemissionen 
eines Zementwerkes nicht mehr darauf ankom­
men, ob dessen Betreiber den Schaden hätte vor­
aussehen können.
• Ferner ist eine teilweise Umkehr der Beweislast 
vorgesehen. Wenn beim Betrieb einer genehmi­
gungsbedürftigen Anlage im Sinne des Bundes- 
Imissionsschutzgesetzes Stoffe freigesetzt wer­
den, die nach Art, Konzentration und Einwir­

kungsdauer geeignet sind, den entstandenen 
Schaden herbeizuführen, so wird vermutet, daß 
sie ihn verursacht haben. Diese Vermutung kann 
der Betreiber der Anlage durch den Nachweis wi­
derlegen, daß die Stoffe weder durch einen Stör­
fall noch durch einen pflichtwidrigen Betrieb der 
Anlage freigesetzt worden sind.
• Die Gefährdungshaftung des Anlagenbetrei­
bers ist nach dem Entwurf der Höhe nach be­
grenzt. Der Anlagenbetreiber muß -  vor allem 
durch Abschluß einer Haftpflichtversicherung -  
Vorsorge dafür treffen, daß er im Schadensfall 
seiner Ersatzpflicht nachkommen kann. Daß hier 
noch Einzelfragen zu lösen sein würden, war den 
Entwurfsverfassern klar. Durch eine vorgesehe­
ne Rechtsverordnung sollte erreicht werden, daß 
die Versicherungsrisiken näher konkretisiert und 
wirtschaftlich tragbar wurden.
Letztlich sei zum Inhalt des Gesetzentwurfs noch 
erwähnt, daß er auch im Rahmen der Gefähr­
dungshaftung des Wasserhaushaltsgesetzes eine 
teilweise Umkehr der Beweislast zugunsten des 
Geschädigten vorsieht. Es wird vermutet, daß ein 
Schaden durch das Einleiten der Stoffe verur­
sacht worden ist, wenn dieses seiner Art nach ge­
eignet ist, den Schaden hervorzurufen.
Der Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-West­
falen wurde zusammen mit einem Entschlie­
ßungsantrag zur Prüfung eines Haftungsfonds für 
Umweltschäden, der insbesondere auf den Scha­
densausgleich für sog. Summations- und Distanz­
schäden abzielte, am 5. Juni 1987 im Bundesrat 
behandelt und zur Beratung an die Ausschüsse 
verwiesen. In der Debatte bedauerte der Bundes­
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi­
cherheit zwar, daß Nordrhein-Westfalen nicht 
die Ergebnisse der Sachverständigenarbeit abge­
wartet habe, fand im übrigen aber durchaus posi­
tive Worte für den Gesetzentwurf und sah seiner 
Behandlung in den Ausschüssen mit Interesse 
entgegen. Um eine gründliche Vorbereitung die­
ser Beratungen zu ermöglichen, erklärte sich 
Nordrhein-Westfalen mit einer Vertagung bis 
nach der Sommerpause bereit. Am 22. Septem­
ber 1987 befaßte sich ein Unterausschuß des 
Rechtsausschusses des Bundesrates mit dem Ge­
setzesantrag. Zu einer Erörterung der Einzelvor­
schriften kam es nicht, weil die Mehrheit der 
Länder einer von Bayern beantragten Empfeh­
lung zustimmte, den Gesetzentwurf beim Deut­
schen Bundestag nicht einzubringen. Die Mehr­
heit empfahl weiter eine Entschließung, in wel­
cher der Bundesrat die Bundesregierung bittet, 
gesetzliche Regelungen zur Verbesserung des 
Umweltrechts noch in der laufenden Legislatur­
periode des Deutschen Bundestages zu ermögli­
chen. Nach der Begründung enthält der abge­
lehnte Gesetzesantrag Nordrhein-Westfalens 

izwar bedenkenswerte Lösungsvorschläge, er 
wird aber als nicht einbringungsreif bezeichnet, 
weil die Voraussetzungen und Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Regelung noch nicht hinrei­
chend geklärt seien. Der Rechtsausschuß des 
Bundesrates beschloß entsprechend dem Votum 
seines Unterausschusses. Auch der Umwelt-, In­
nen-, Wirtschafts- und Finanzausschuß des Bun­
desrates übernahmen im Ergebnis die ablehnen­
de Empfehlung. Die Mehrheit der Ländervertre-
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tung folgte in der Plenarsitzung des Bundesrates 
am 6. November 1987 den Ausschüssen und be­
schloß, den nordrhein-westfälischen Gesetzesan­
trag nicht im Deutschen Bundestag einzubrin­
gen. Damit ist vorerst der Versuch gescheitert 
das Umwelthaftungsrecht durch den Gesetzgeber 
weiter entwickeln zu lassen. Zugleich besteht nun 
fürs erste keine Möglichkeit, die hier vor allem 
interessierende Vorschrift über den Aufwen­
dungsersatz bei einer Beeinträchtigung des Na­
turhaushalts im Gesetzgebungsverfahren einer 
näheren Prüfung zu unterziehen.
Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 1 Nr. 2 vor, 
zur Verbesserung des Umwelthaftungsrechts das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz zu ergänzen. 
Für dessen Bereich führt der neue § 63 Abs. 1 
BImschG die Gefährdungshaftung ein. Mit Ab­
satz 2 dieser Vorschrift wird für in Geld nicht 
oder nur schwer auszudrückende Beeinträchti­
gungen der Natur eine besondere Haftungsrege­
lung geschaffen. Sie lautet:
„Wird beim Betrieb einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage der Naturhaushalt nachhaltig beeinträchtigt, so 
hat der Betreiber der Anlage ungeachtet seiner Haftung 
nach Absatz 1 auch die Kosten zu erstatten, die eine öf­
fentlich-rechtliche Körperschaft im angemessenen Um­
fang aufwendet, um den Naturhaushalt wiederherzu­
stellen oder Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
ganz oder teilweise auszugleichen“
Eine entsprechende Bestimmung enthält der Ge­
setzentwurf in folgendem neuen Absatz 4 des § 22 
WHG:
,,Wird das Gewässer nachhaltig beeinträchtigt, hat der 
nach den vorstehenden Vorschriften zum Ersatz Ver­
pflichtete auch die Kosten zu erstatten, die eine öffent­
lich-rechtliche Körperschaft im angemessenen Umfang 
aufwendet, um das Gewässer wiederherzustellen oder 
Beeinträchtigungen des Gewässers ganz oder teilweise 
wieder auszugleichen.“
Diese Regelungen sind auf dem Hintergrund der 
vorstehend geschilderten Entstehungsgeschichte 
des Gesetzentwurfs zu sehen. Der von der inter­
ministeriellen Arbeitsgruppe dem Kabinett zu­
nächst vorgelegte Entwurf enthielt derartige Re­
gelungen nicht. Die Arbeitsgruppe hatte sich 
zwar bei ihren Beratungen auch mit dem Problem 
der sog. ökologischen, das heißt der nicht mate­
riellen Schäden befaßt. Sie war jedoch zu dem 
Ergebnis gekommen, daß in der Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit von nicht ganz 6 Wo­
chen eine von allen beteiligten Ressorts mit ihren 
unterschiedlichen Interessen gebilligte, fachlich 
vertretbare Lösung nicht gefunden werden konn­
te.
Dabei waren die Überlegungen zunächst in eine 
ganz andere Richtung gegangen als in die eines 
Erstattungsanspruchs öffentlich-rechtlicher Kör­
perschaften für Aufwendungen zur Wiederher­
stellung des um weltgeschädigten Naturhaushalts. 
Vielmehr war in Anlehnung an die Überlegungen 
KÖNDGENS (UPR 1983, S. 345/348) zur Fort­
entwicklung des Umwelthaftungsrechts erwogen 
worden, die „Umwelt“ allgemein oder doch ein­
zelne Umweltgüter wie z. B. „saubere Luft“ als 
Schutzgut in den Katalog des neu zu schaffenden 
Gefährdungshaftungstatbestandes aufzuneh­
men. Dieser Gedanke ist jedoch aus folgenden 
Gründen zunächst nicht weiter verfolgt worden: 
• Zum einen würde die Anerkennung der „Um­
welt“ als Schutzgut eines Schadensersatzanspru­

ches in Verbindung mit dem Grundsatz der Na­
turalrestitution, also der Verpflichtung des Schä­
digers, den Zustand wiederherzustellen, der be­
stehen würde, wenn das schädigende Ereignis 
ausgeblieben wäre (§ 249 Satz 1 BGB), auf die 
Einführung der Popularklage zur Beseitigung 
echter oder auch nur vermeintlicher Umweltbe­
einträchtigungen hinauslaufen, und zwar ohne 
die im Nachbar-, Luft- oder Wasserrecht gelten­
den Einschränkungen.
• Zum anderen erweist sich der Begriff der „Um­
welt“ bei näherem Hinsehen als viel zu konturen­
los, um daran Beseitigungs- oder Schadensersatz­
ansprüche anzuknüpfen, so daß eine derartige 
Regelung auch nicht praktikabel erscheint.
Wie dargelegt, kam dann Hessen der nordrhein­
westfälischen Initiative mit seinem Entwurf eines 
Umweltschädenhaftungsgesetzes zuvor. Dieser 
Gesetzentwurf sah in § 1 Abs. 2 folgende Rege­
lung vor:
„Wird durch den Betrieb einer umweltgefährdenden 
Anlage ein Bestandteil des Naturhaushalts nachhaltig 
beeinträchtigt, so hat der Betreiber der Anlage unge­
achtet seiner Haftung nach Absatz 1 auch die angemes­
senen Kosten zu erstatten, die eine öffentlich-rechtliche 
Gebietskörperschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
aufwendet, um den Naturhaushalt wiederherzustellen 
oder Beeinträchtigungen des Naturhaushalts ganz oder 
teilweise auszugleichen.“

Damit gebührt Hessen das Urheberrecht an dem 
Erstattungsanspruch öffentlich-rechtlicher Kör­
perschaften für Aufwendungen zur Wiederher­
stellung des umweltgeschädigten Naturhaushalts. 
Nordrhein-Westfalen hat den hessischen Vor­
schlag lediglich leicht abgewandelt übernommen, 
als sich nach der hessischen Landtagswahl ab­
zeichnete, daß der hessische Gesetzentwurf zu­
rückgezogen werden würde, und dadurch der 
Weg für eine nordrhein-westfälische Initiative 
wieder frei wurde.
Angesichts des hessischen Vorschlags eines Auf­
wendungsersatzanspruches konnte und wollte 
Nordrhein-Westfalen bei der Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden politisch nicht zurückste­
hen. Die bis dahin erwogene Lösung oder eine 
andere Anknüpfung konnte in der verfügbaren 
Zeit offensichtlich nicht zu einem zwischen den 
beteiligten Ressorts konsensfähigen Gesetzes­
vorschlag entwickelt werden. Demgegenüber er­
schien die Übernahme des von Hessen vorge­
schlagenen Aufwendungsersatzanspruchs fach­
lich vertretbar. Der Gedanke, daß schädigende 
Eingriffe in die Natur ausgeglichen werden und 
bei nicht ausgleichbaren Eingriffen die Kosten 
für Ersatzmaßnahmen erstattet werden müssen, 
ist nicht grundsätzlich neu. Das Bundesnatur­
schutzgesetz stellt in § 8 entsprechende Ver­
pflichtungen auf. Auch die §§ 4 und 5 des nord­
rhein-westfälischen Landschaftsgesetzes von 26. 
Juni 1980 enthalten Regelungen über den Aus­
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft so­
wie über die Kosten für Ersatzmaßnahmen an an­
derer Stelle. Dieser Gedanke wurde in den neuen 
§ 63 Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz über­
nommen und damit in Verbindung mit der er­
wähnten teilweisen Umkehr der Beweislast zu ei­
nem Umweltschutzinstrument — vor allem für 
den Störfall beim Betrieb einer genehmigungsbe­
dürftigen Anlage — ausgebaut. Demgegenüber
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gilt die — anders anknüpfende — Beweislastum­
kehr des hessischen Entwurfs nur für Individual­
schäden. Die Gebietskörperschaften sollen also 
die Ursachen für eine Beeinträchtigung des Na­
turhaushalts in vollem Umfang nachweisen.
Der Fortschritt der NRW-Regelung gegenüber 
dem geltenden Recht besteht — abgesehen von 
dem erleichterten Beweis der Ursächlichkeit — 
im folgenden:
Nach geltendem Recht werden Schäden am Na­
turhaushalt oder an Gewässern, die nicht Vermö­
gensschäden sind, wie etwa
— das Ausbleiben bestimmter Vogelarten,
— die Zerstörung von Biotopen oder ganzen 

Ökosystemen,
— die Vernichtung von Tier- und Pflanzenge­

meinschaften,
— nachteilige Veränderungen des Wasserstan­

des,
— die Beeinträchtigung des Naturgenusses,
nicht ausgeglichen. Selbst wenn man aber in Ein­
zelfällen einen Vermögensschaden bejahen 
kann, läßt sich dieser vielfach nicht beziffern und 
daher nicht geltend machen. Hier schafft der vor­
geschlagene Aufwendungsersatzanspruch Abhil­
fe. Die immateriellen oder nicht bezifferbaren 
materiellen Schäden werden durch die Pflicht zur 
Erstattung des Wiederherstellungsaufwandes in 
einen materiell bewertbaren Schaden umgewan­
delt. Dafür zwei Beispiele: Bei einem Störfall 
entweicht aus einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage ein Gas, das in einem größeren Gebiet al­
le Vögel und deren Nahrungstiere, wie Insekten 
und andere Kleinlebewesen, tötet. Aus einem 
Chemiewerk gelangen Stoffe in ein Gewässer, 
die dort sowohl den Fischbestand als auch die 
Kleintierwelt zerstören. Im ersten Fall liegt nach 
geltendem Recht kein zu ersetzender Vermö­
gensschaden vor. Im zweiten Fall bereitet zumin­
dest die Berechnung des über den Ersatz des 
Fischbestandes hinausgehenden Schadens nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten. In beiden Fällen 
könnte mit dem Aufwendungsersatzanspruch des 
nordrhein-westfälischen Entwurfs geholfen wer­
den.
Wesentlich für die Praktikabilität der Regelung 
erscheint mir, daß nur Erstattung der Kosten ver­
langt werden kann, die aufgewandt werden, um 
den Naturhaushalt oder das Gewässer ganz oder 
teilweise wieder in Ordnung zu bringen. Dabei 
soll nur der Zustand wiederhergestellt werden 
können, der vor dem schädigenden Ereignis be­
standen hat, nicht ein wünschenswerter Idealzu­
stand. Erstattungsfähig sind nur die Kosten, die 
im Hinblick auf die Wiederherstellung im ,,ange­
messenen“ Verhältnis stehen. Die Beeinträchti­
gung des Naturhaushalts muß also eine gewisse 
Schwere erreicht haben, damit der Kostenerstat­
tungsanspruch gerechtfertigt ist. Eine nur unbe­
deutende, wenig folgenreiche Störung von Natur 
und Landschaft kann für eine öffentlich-rechtli­
che Körperschaft kein Anlaß sein, kostenträchti- 
ge Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchti­
gung zu ergreifen. Wenn in dem Beispielsfall der 
Giftwolke die Lebewesen nur von wenigen Qua­
dratmetern betroffen sein sollten und Vögel so­
wie Kleintiere aus benachbarten Regionen den 
geschädigten Bereich bald neu beleben können,

so besteht kein Anspruch auf Ersatz etwa gleich­
wohl vorgenommener Aufwendungen.
Durch die allgemeine Kontrolle der öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften, ihre Zuständigkeits­
bindung und durch die Beschränkung auf solche 
Kosten, die in einem angemessenen Verhältnis 
zur Wiederherstellung des Naturhaushalts oder 
des Gewässers stehen, wird zudem einem mögli­
chen Mißbrauch des Aufwendungsersatzanspru­
ches entgegengewirkt. — Anders als der hessi­
sche gewährt der nordrhein-westfälische Entwurf 
den Aufwendungsersatzanspruch nicht nur den 
Gebietskörperschaften, sondern allen für eine 
konkrete Maßnahme zuständigen öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften. Zu denken ist dabei 
vor allem an die zahlreichen Boden- und Wasser­
verbände. Letztere können z. B. einen Aus­
gleichsanspruch für den Fall einer Wasserverun­
reinigung geltend machen, in dem zwar auch das 
Wasserhaushaltsgesetz in der geltenden Fassung 
zum Schadensersatz führen würde, dieser aber 
nur schwer zu berechnen ist. Insofern dient die 
vorgeschlagene Regelung lediglich der Klarstel­
lung und Vereinfachung.
Der Ausgleichsregelung zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden im nordrhein-westfäli­
schen Gesetzesantrag ist vorgeworfen worden, 
die Größe des Haftungsrisikos sei nicht über­
schaubar und daher nicht versicherbar. Die Ent­
wurfsverfasser waren sich bewußt, daß die Versi­
cherbarkeit von Umweltschäden ein zentrales 
Problem eines jeden Verbesserungsvorschlags 
ist. Sie glaubten aber, im Laufe des Gesetzge­
bungsverfahrens zu einer ausreichenden Klärung 
noch offener Fragen kommen zu können. Soweit 
der Aufwendungsersatzanspruch sich auf ökolo­
gische Schäden durch Gewässerverunreinigung 
bezieht, stellt er lediglich den umstrittenen Um­
fang der Gefährdungshaftung nach dem gelten­
den Wasserhaushaltgesetz klar, bringt im Grun­
de also nichts wirklich Neues. Soweit die vorgese­
hene Regelung andere Schäden des Naturhaus­
halts betrifft, sollte sie im Zusammenspiel aller 
Neuerungen des nordrhein-westfälischen Geset­
zesantrags gesehen werden. Praktische Bedeu­
tung dürfte die Vorschrift wegen der dann ein­
greifenden Umkehr der Beweislast im wesentli­
chen nur bei einem Störfall oder einem pflichtwi­
drigen Betrieb der Anlage erlangen. Schäden in­
folge Störung einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage sind aber grundsätzlich versicherungsfä­
hig. Im übrigen ist in diesem Zusammenhang dar­
auf hinzuweisen, daß der Entwurf einen Höchst­
betrag für die Kostenerstattung bei der Beseiti­
gung von Naturschäden sowie eine Rechtsver­
ordnung zur Konkretisierung der Vorsorgepflich­
ten vorsieht. In diesem Bereich wären nach mei­
ner Einschätzung durchaus Änderungen und Er­
gänzungen mit dem Ziel einer besseren Akzep­
tanz der vorgesehenen Regelung möglich gewe­
sen, wenn man in die Sachberatungen eingetre­
ten wäre. Meinem Land ging es hier darum, wirk­
lich einen Anfangsschritt in die für richtig gehal­
tene Richtung zu gehen. Dieser Anstoß für ein 
besseres, effektiveres Umweltrecht einschließ­
lich des rechtlichen Instrumentariums für eine ge­
wisse Wiedergutmachung ökologischer Schäden 
geschah aus einem Geist der Aufgeschlossenheit
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für konstruktive Kritik und Verbesserungsvor­
schläge. Diese konnten leider im Gesetzgebungs­
verfahren nicht entgegengenommen werden, 
weil die maßgebende Mehrheit selbst unstreitig 
notwendige Rechtsänderungen nicht aufgrund 
dieser Landesinitiative verwirklicht sehen wollte. 
Ich hoffe und wünsche im Interesse unserer Um­
welt, daß diese Tagung sehr dazu beiträgt, daß 
bald ein mehrheitsfähiger Gesetzentwurf vorge­
legt wird, der auch Ansätze für eine Wiedergut­

machung ökologischer Schäden enthält. Ich dan­
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Anschrift des Verfassers:
Dieter Beule 
Leitender Ministerialrat 
Justizministerium Düsseldorf 
Postfach 1103 
4000 Düsseldorf
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